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Herrn

Fabian Müller

Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

Nordrhein-West- falen (IFG NRW)

Ihr Antrag vom 04.12.2019

Mein Schreiben vom 19.12.2019 (1451 E - Z. 34/19)

Sehr geehrter Herr Müller,

hinsichtlich Ihres o.g. Antrags nach dem IFG NRW weise ich darauf hin,

dass Ihr Antrag unbegründet ist, da er nicht in den Anwendungsbereich

des IFG NRW fällt.

Ihr Antrag bezieht sich auf alle Unterlagen betreffend einer Einführung

des ersten und zweiten Juristischen Staatsexamens am Computer . Das

Projekt der Einführung der elektronischen Klausur (E-Klausur) wird im

Landesjustizprüfungsamt, das dem Ministerium der Justiz angegliedert

ist,   geführt.   Gemäß   §   2   Abs.   3   IFG   NRW   gilt   das   Gesetz   für

Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Prüfungseinrichtungen nur,

soweit   sie   nicht   im   Bereich   von   Forschung,   Lehre,

Leistungsbeurteilungen   und   Prüfungen   tätig   werden.   Bei   dem

Landesjustizprüfungsamt, das für das Projekt zuständig ist, handelt es

sich um eine Prüfungseinrichtung im Sinne des § 2 Abs. 3 Alt. 3 IFG

NRW (OVG NRW, Beschluss vom 19.09.2013 – 8 E 752/13). Das

Projekt   bezieht   sich   u.a.   auf   die   Einführung   der   E-Klausur   in   den

Staatsprüfungen, so dass auch die Durchführung von Prüfungen im

Sinne der Vorschrift einschlägig ist.

Soweit   Sie   Ihren   Antrag   neben   dem   IFG   NRW   auch   auf   das

Umweltinformationsgesetz Nordrhein-Westfalen (UIG NRW) bzw. das

17.01.2020

Aktenzeichen

1451 E - Z. 34/19

bei Antwort bitte angeben
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Lieferanschrift:

Martin-Luther-Platz 40

40212 Düsseldorf
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Telefax: 0211 8792-456
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Öffentliche Verkehrsmittel:

ab Hbf mit Linien U 76, U 78 

oder U 79 bis Haltestelle
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Gesetz     zur     Verbesserung     der     gesundheitsbezogenen

Verbraucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz - VIG) stützen,

kommt deren Anwendung nicht in Betracht, da die von Ihnen erbetenen

Auskünfte weder Umweltinformationen noch Verbraucherinformationen

i.S. dieser Gesetze betreffen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

█████


